
Das neue Zugangsrecht für in der beruflichen Bildung Qualifizierte   HN, StA, Janßen, 26.04.10 
nach der Berufsbildungshochschulzugangsverordnung (BHZV) vom 8. März 2010 

 

 
 

direkter 
Zugang 

 
 
 

(Zugangsprüfung 
und Probestudi-

um auf freiwilliger 
Basis, rechtlich 

folgenlos) 
 

 
 

direkter 
Zugang 

 
 
 

(Zugangsprüfung 
und Probestudi-

um auf freiwilliger 
Basis, rechtlich 

folgenlos) 
 

 
 

Zugangsprüfung 
 

oder 
 

Probestudium 
(nur bei zulas-

sungsfreien Stu-
diengängen) 

 

Bachelorstudiengänge, 
die der Berufsausbildung und 
beruflichen Tätigkeit entspre-

chen 

frei wählbarer  
Bachelorstudiengang, 

für den die Zugangsprüfung 
oder das Probestudium absol-

viert wurde 

Bewerberkreis nach § 4 Abs. 1 BHZV 
(Ausbildung und Berufstätigkeit nicht konsekutiv) 

 
1. Abschluss einer nach Berufsbildungsgesetz oder 

Handwerksordnung oder einer sonstigen nach Bundes- 
oder Landesrecht geregelten mindestens zweijährigen 
Berufsausbildung und 

2. eine danach erfolgende mindestens dreijährige berufli-
che Tätigkeit in einem der Ausbildung fachlich nicht ent-
sprechenden Beruf; für Stipendiaten des Aufstiegssti-
pendienprogrammes des Bundes sind zwei Jahre aus-
reichend (der beruflichen Tätigkeit gleichgestellt ist die 
hauptverantwortliche und selbstständige Führung eines 
Familienhaushalts und die Erziehung eines minderjähri-
gen Kindes oder die Pflege eines pflegebedürftigen An-
gehörigen) 

 

Bewerberkreis nach § 3 BHZV 
(Ausbildung und Berufstätigkeit konsekutiv) 

 
1. Abschluss einer nach Berufsbildungsgesetz oder Hand-

werksordnung oder einer sonstigen nach Bundes- oder 
Landesrecht geregelten mindestens zweijährigen Be-
rufsausbildung und 

2. eine danach erfolgende mindestens dreijährige berufli-
che Tätigkeit in dem im Sinne der Nummer 1 erlernten 
Ausbildungsberuf oder in einem der Ausbildung fachlich 
entsprechenden Beruf; für Stipendiaten des Aufstiegssti-
pendienprogrammes des Bundes sind zwei Jahre aus-
reichend 

 

 
 

Zugangsprüfung 
 

oder 
 

Probestudium 
(nur bei zulas-

sungsfreien Stu-
diengängen) 

 

frei wählbarer 
Bachelorstudiengang, 

für den die Zugangsprüfung oder das Probestudium 
absolviert wurde 

alle Bachelorstudiengänge 
 

Bewerberkreis nach § 2 BHZV 
(„Meister“) 

 
1. Meisterbrief im Handwerk nach §§ 45 oder § 51a Hand-

werksordnung 
2. Fortbildungsabschluss, für den Prüfungsregelungen 

nach § 52 oder 54 Berufsbildungsgesetz oder nach § 42 
oder § 42a Handwerksordnung bestehen, sofern die 
Lehrgänge mindestens 400 Unterrichtsstunden umfas-
sen 

3. vergleichbare Qualifikation auf der Grundlage von § 142 
Seemannsgesetz 

4. Abschluss einer Fachschule entsprechend der Rah-
menvereinbarung über Fachschulen der Kultusminister-
konferenz 

5. Abschluss einer mit Nummer 2 vergleichbaren landes-
rechtlich geregelten Fortbildung für Berufe im Gesund-
heitswesen sowie im Bereich der sozialpflegerischen 
und sozialpädagogischen Berufe 

6. Abschluss einer sonstigen vergleichbaren landesrecht-
lich geregelten Fortbildung 

Für NC-Studiengänge gilt: Zugangsprüfungsabsolventen nehmen mit ihrer Prüfungsnote am normalen Auswahlverfahren (Hauptquote) teil. Direkt-Zugängler und Probestudiumsabsolventen finden in 
einer Vorabquote von 3 % (an der HN) der festgesetzten Zulassungszahl pro Studiengang Berücksichtigung; bei Bewerberüberhang findet ein Auswahlverfahren nach § 24 Abs. 2 Vergabeverordnung 


